
bestehende
Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Geschosszahlen

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
Gebiet der 4. Änderung

Sondergebiet - Krankenhaus / Gesundheits- /
Pflege- und Senioreneinrichtungen (§ 11 BauNVO)

flächige Anpflanzungen (s. textliche Fest. 2.1.11.2) a

b c

d e

f

a        Art der baulichen Nutzung - SO = Sondergebiet (§ 11 BauNVO)   
          Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen

b        Grundflächenzahl (GRZ) - Höchstmaß

c        Abweichende Bauweise (s. Textteil 3.1.4)

d        Maximale Traufhöhe (s. Textteil 3.1.3.1)

e        Maximale Firsthöhe (s. Textteil 3.1.3.2)

f         Dachform  
    
         FD   =   Flachdach, SD   =   Satteldach, PD   =   Pultdach
           

ZEICHENERKLÄRUNGEN FÜR FESTSETZUNGEN ZEICHENERKLÄRUNGEN FÜR HINWEISE

Vorhandende Baubauung mit Hausnummer
411/27 Flurstücknummer

vorhandene Flurstückgrenzen

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
restliches Planungsgebiet B-Plan Hahnenäcker

mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
(s. textliche Fest. 2.1.9)
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   ÜBERSICHTSKARTE OHNE MASSTAB

BEBAUUNGSPLAN

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 07.07.2022  gemäß § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt Möckmühl zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 4. Änderung des
Bebauungsplanes ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Stadt Möckmühl den,

                Bürgermeister
  Siegel                   Ulrich Stammer

Die Stadt Möckmühl erläßt gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2022 auf Grund des § 10
Baugesetzbuch (BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Nov. 2017),
folgende 4. Änderung des Bebauungsplanes "Hahnenäcker"

die Rechtsgrundlagen sind :

das Baugesetzbuch   
(BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Nov. 2017, das zuletzt
durch Art. 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 geändert worden ist)

die Baunutzungsverordnung
(BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Nov. 2017, die durch Art.
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.)

die Planzeichenverordnung
(PlanZV vom 18. Dez. 1990, die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 geändert worden ist)

die Landesbauordnung für Baden-Württemberg
(LBO in der Fassung vom 5. März 2010, zuletzt geändert am 21. Dez 2021)

§ 1

Für das im Planteil, durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung
bestimmte Gebiet, wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Planteil ist bestandteil dieser
Satzung.

§ 2
textliche Festsetzungen

In Ergänzung der im Planteil getroffenen Festsetzungen wird Folgendes festgesetz.

2.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

2.1.1 Art der baulichen Nutzung ( §9 Abs 1. Nr. 1 BauGB)

2.1.1.1 SO Sondergebiet Krankenhaus / Gesundheits- / Pflege- und Senioreneinrichtungen
 (§ 11 BauNVO)

 Zulässig sind alle der Gesundheitsvor - und  Gesundheitsversorge,als auch den
besonderen betreuten Wohnformen (für Senioren) zweckentsprechenden Gebäude,
Einrichtungen und Anlagen. (z.B. Ärztehäuser,Notabulanzen, Pflegeheime,
Betreutes Wohnen, etc.)

2.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1.2.1 GRZ Grundflächenzahl  (§ 16, 19 BauNVO)

 gemäß Planeintrag wird eine GRZ von 0,4 als Höchstgrenze festgesetzt

2.1.2.2 Zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)

 Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gem. § 19 Abs. 4 1-3 BauNVO bis zu
einer GRZ von 0,8 überschritten werden.

2.1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 und § 20 Abs 1 BauNVO)

 Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen dürfen nicht überschritten werden

2.1.3 Höhe der baulichen Anlage (§ 16, § 18 BauNVO)

2.1.3.1 Traufhöhen

 Von dem im Mittel gemessenen neuen Gelände am talseitigen Hausgrund bis zum
Schnittpunkt von talseitiger Wand mit Dachhaut entsprechend Planeintrag (HT…m)

2.1.3.2 Firsthöhen

 Von dem im Mittel gemessenen neuen Gelände am talseitigen Hausgrund
entsprechend Planeinschrieb (HF …m)

  
 Hinweis: Der Haubschrauberlandplatz (Fläche für den Luftverkehr ist entfallen.

2.1.4 Bauweise (§ 22 BauNVO)

 a4 = abweichende Bauweise:
 Wie offene Bauweise, zulässig sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen
 mit höchstens 100m Länge

 Gebäudelängen von mehr als 100m können zugelassen werden, wenn:
 -die Hauptgebäude nicht länger als 100m sind und durch gestalterisch deutlich
 untergeordnete Zwischengebäude verbunden werden.
 -die Querschnittsflächen des Zwischengebäudes höchstens 50% der Querschnitt
 fläche des angrenzenden Hauptgebäudes beträgt
 -der Hausgrund des Zwischengebäudes um min. 25% der Traufhöhe des

angrenzenden Hauptgebäudes gegenüber dem Hausgrund des Hauptgebäudes
zurückgesetzt ist. 

 -die Firsthöhe des Zwischengebäudes mindestens 2,5m niedriger ist, als die des
 angrenzenden Hauptgebäudes.
 -die Abstandsflächen sind gemäß § 5 und § 6 der LBO einzuhalten.

2.1.5 Stellung der baulichen Anlagen (§9 Abs 1 Nr.2 BauGB)

 Verbindliche Firstrichtung für Hauptdächer gemäß Planeintrag

2.1.6 Leitungsrechte  (§9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)
  
 Ein Leitungsrecht ist zugunsten der Stadt  Möckmühl für Abwasserkanäle

eingetragen.

2.1.7 Pflanzgebot und Pflanzbindung (§9 Abs.1 Nr.25 a,b BauGB)

2.1.7.1 Pflanzgebot Einzelbäume:

 Es sind hochgewachsene, heimische standortgemäße Laubbäume zu pflanzen.

2.1.7.2 Fläche für Pflanzgebot:

 Die Flächen für Pflanzgebote sind mit standortgerechten Büschen und Bäumen zu
 bepflanzen

2.1.8 Gestaltung der nicht überbauten Flächen (§9 Abs.1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

 Die nicht überbauten Grundstücksflächen mit Ausnahme der Zugänge, Einfahrten
und Stellplätze sind gärtnerisch anzulegen und zu erhalten. Zugelassen sind nur
einheimische standortgerechte Gehölze und Bäume.

 PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen wie Rasenpflaster, wasser-
 durchlässiges Pflaster oder wassergebundene Beläge zu befestigen.

2.1.8.1 Insektenschonende Beleuchtung des Plangebietes: Zum Schutz von nachtaktiven
Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden Lampen entsprechend dem
aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein
Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche
Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB und Abs. 1a BauGB)

BEBAUUNGSPLAN - 4. Änderung
"Hahnenäcker"

2.1.8.2 Einfriedungen: Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Einfriedungen wie
Zäune und Sichtschutzwände einen Bodenabstand (Abstand zwischen Unterkante
Einfriedung und Erdreich) von 0,15 m aufweisen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO).

2.1.8.3 Bei Abriss- und/oder Baumaßnahmen, sowie Fällungen und Rodungen über
 privatgärtnerische Pflegemaßnahmen hinaus, ist rechtzeit vor Beginn der Arbeiten
 projektbezogen, in Rücksprache mit der UNB, der Artenschutz zu überprüfen und
 daraus resultierend ggf. eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
durchzuführen.

 Mit den Bauantragsunterlagen ist eine artenschutzrechtliche Unbedenklichkeits-
 bescheinigung einzureichen. Bei großflächigen Fällungen oder Rodungen ist eine
 Vorabsprache mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.

2.1.8.4 Artenschutz: Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es
ist verboten, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist
außerdem verboten, Tiere der besonders geschützten Arten, der streng
geschützten Arten sowie europäische Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- und
Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).

2.1.9 Flächen für Anlagen zum Schutz vor Schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen
Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu
treffenden baulichen Anlagen (§9 Abs. 1 Nr.24 BauGB)

 Bauseitige Lärmschutzvorkehrungen: Zum Schutz vor den Straßengeräuschen der
 K 2024 (Reichertshäuser Straße) sind bauseitig Vorkehrungen zu treffen.

2.1.10 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur
 Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§9 Abs. 1 Nr.26 BauGB)

 Die zur Herstellung der Verkehrsflächen notwendigen unterirdischen Stütz-
bauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten) sind bis max. 0,3m Breite
und max. 0,5m Tiefe entlang den Grenzen der Verkehrsflächen in den an die
Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken zulässig.

2.1.11 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind  (§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

 Sichtfeld : Das Sichtfeld ist von jeglicher sichtbehindernden Einfriedung, Nutzung
 und Bepflanzung höher als 0,8m freizuhalten.

2.2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.2.1 Dachgestaltung (§74 Abs. 1 LBO)

2.2.1.1 Dachform, Dachneigung
 
 Zulässig sind geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 15°

2.2.1.2 Dachaufbauten und Zwerchgiebel

 Zugelassen sind giebelständige Gauben mit Sattel und Walmdach und die
Sonderformen: Dreiecksgauben (nur mit Satteldach zulässig) Gauben mit einem
Segmentbodendach, Schleppgauben, Zwerchgiebel.

 Die giebelständigen Gauben, einschließlich der Dreiecksgauben, müssen
mindestens die Dachneigung des Hauptdaches aufweisen. Das Zwerchgiebel Dach
muss mindestens die Dachneigung wie das Hauptdach erhalten. Die
Schleppgauben müssen eine Mindestdachneigung von 15° aufweisen.

 Die einzelne Dachgauben Länge darf max. 1/3 der Trauflänge, die Summe der
Dachgauben Längen und die einzelne Dachgauben Länge je Traufseite darf max.
60% der Trauflängen betragen.

 Dachgauben müssen vom Ortgang min. um das 1 ½ - fache Maß der Fensterhöhe,
min. jedoch 1,5m abgerückt sein. Der obere Abschluss der Dachfläche einer
Dachgaube an das Hauptdach muss min. 1,0m (vertikal gemessen) unterhalb des
Firstes des Hauptdaches liegen.

2.2.1.3 Dachdeckungsmaterial

 Für geneigte Hauptdächer sind nur naturrote Tondachziegel oder ziegelähnliche
Dachsteine in nichtglänzender Oberfläche zulässig.

2.2.2 Gestaltung der Fassaden (§ 74 Abs. 1 LBO)

 Glänzende und lichtreflektierende Materialien sind nicht zulässig.

 Gebäudefassaden sind spätestens nach 15m Fassadenlänge durch
Wandmaßnahmen vertikal zu gliedern. Ausnahmen können zugelassen werden,
wenn die Fassade für das Orts- und Straßenbild nicht wirksam ist.

2.2.3 Antennen (§74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

 Außenantennen sind nicht zulässig, sofern an eine Gemeinschafts-antenne /
Breitbandkabel angeschlossen werden kann. Ausgenommen davon sind
Parabolspiegel Antennen, senn sie zu Ihrer Umgebung farblich keinen Kontrast
bilden.

 Wenn der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne/ Verkabelung nicht möglich
ist,ist je Einzelhaus, Doppelhaus oder Haugruppe nur eine Außenantenne zulässig.

2.2.4 Niederspannungsfreileitungen (§74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

 Niederspannungsfreileitungen sind für Neubauten nicht zulässig.

§ 3
Hinweise

3.1 Gebäudeentwässerung/ Höhenlage der Gebäude:

 Wenn der tiefste Entwässerungspunkt einer baulichen Anlage tiefer als 2,90m unter
der fertigen Straßenhöhe liegt, ist die Entwässerung ohne bauseitige Hebeanlage
im Allgemeinen nicht gesichert

3.2 Die Anwendung von Solartechnik (Photovoltaik und/oder Solarthermie) ist zulässig.
 Die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Gebäuden und Parkplätzen wird
 ausdrücklich empfohlen.

3.3 Leitungen zur Versorgung des Baugebietes sind unterirdisch zu verlegen.

3.4 Vogelschlag: Bei einer Umgestaltung der Gebäude evtl. mit größeren
Fensterfronten, wird empfohlen die Notwendigkeit von Vogelschutzglas zu
überprüfen. Bei entstehenden Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist ein
erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel
oder Naturraumstrukturen spiegeln und Glasfassaden über eine Ecke geplant
werden.

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom  26.10.2021  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am  05.11.2021  ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB fand gemäß § 13a
Abs.2 Satz 1 BauGB nicht statt.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  14.03.2022  wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  14.04.2022  bis
31.05.2022  beteiligt.

4. Die fristgerechte Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen erfolgte im
Amtsblatt am 07.04.2022. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  14.03.2022
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  14.04.2022  bis  31.05.2022
öffentlich ausgelegt.

5. Die Stadt Möckmühl hat mit Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2022  die 4. Änderung des
Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom  01.06.2022  als Satzung
beschlossen.

Stadt Möckmühl den,

                Bürgermeister
  Siegel                  Ulrich Stammer
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